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Original-Label: Abwandlung VW:



plATz 1: effizienzskala manipuliert

Zur Einführung der CO2-Effizienzklassen erfand Volkswagen im Dezember 

2011 kurzerhand die Effizienzklasse „H“ – und plötzlich landeten selbst 

die spritdurstigsten Modelle nicht mehr in der schlechtesten Klasse. Die 

DUH stoppte diese dreiste Irreführung, VW musste eine Vertagsstrafe 

zahlen. Weder das Land Niedersachsen noch das Berliner Verbraucher-

schutzministerium leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.





plATz 2: Schlechteste Werte weggelassen

Die Daimler AG startete 2013 eine bundesweite Werbekampagne für die 

neue S-Klasse. Dabei unterschlug sie die Verbrauchs- und CO2-Werte der 

spritdurstigsten Motoren. Die DUH stoppte die millionenfache Verbrau-

chertäuschung in ganzseitigen Anzeigen, Plakatwänden und Hochglanz-

broschüren durch eine „Einstweilige Verfügung“ des Landgerichts Stutt-

gart. Die Marktüberwachungsbehörden des Landes Baden-Württemberg 

verzichteten auf die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens, 

um ‚Daimler nicht zu verärgern‘.





plATz 3: Durchsichtig statt transparent

Opel zeigte auf der Internationalen Automobil-Ausstellung 2009 eine 

eigenwillige Interpretation von „transparenter Verbraucherinformation“. 

Anstatt wie vorgeschrieben deutlich sichtbar auf weißem Hintergrund, 

machte Opel die Verbrauchsangaben mit durchsichtigen Schildern nahe-

zu unsichtbar. Ähnliche Tricksereien des Volkswagen-Konzerns  mussten 

wir auch mehrfach in der „Autostadt“ in Wolfsburg und im Volkswagen-

Showroom in Berlin abmahnen.





plATz 4: Versteckt und unzugänglich

Am Stand der BMW-Tochter Rolls-Royce auf der IAA 2013 mussten die 

Besucher die Umweltinformationen durch eine Absperrung getrennt auf 

der Rückseite einer Tafel in Bodennähe erspähen. Noch dazu wurde ein 

in Deutschland ungültiges englisches Label verwendet. Rolls-Royce ver-

stieß damit gegen ein durch die DUH erwirktes Urteil nach vergleichba-

ren Verstößen auf der IAA 2011. Die DUH beantragte deshalb gericht-

lich die Verhängung von Ordnungsmitteln.





plATz 5: pferdestärke im Fokus

Selbstverständlich müssen die Kennzeichnungsvorschriften auch in  

sogenannten „Social Media“ wie Facebook & Co. eingehalten werden. 

Diese werden für die Kundengewinnung und -bindung immer wichtiger.  

Das Foto zeigt eine Werbung der Volkswagen AG aus Oktober 2014, in 

der die hohe Motorleistung von 192 PS aufmerksamkeitswirksam im 

Nummernschild platziert wurde.





plATz 6: Ganz locker ohne Verbrauchsangaben

Dieser Audi-Händler kokettiert ausgerechnet beim Klimakiller- 

Sportwagen RS4 mit dem Verschweigen der Verbrauchswerte.





plATz 7: Großzügig abgerundet

Einfach die Angaben geschönt hat dieser Maserati-Händler:  

9,0 Liter klingen doch gleich viel sympathischer als die offiziellen  

9,8 Liter Kraftstoffverbrauch.





plATz 8: Anzeige riesig – Angaben en miniature

Sogar eine ganzseitige Anzeige eines Ford-Händlers bietet offensicht-

lich nicht genügend Platz für die gesetzlich vorgeschriebenen, deutlich 

lesbaren Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen. Für den 

ZDK sind Verstöße zur Schriftgröße oder zur Platzierung der Umwelt-

informationen „abstrus“. Dabei müssen sie nach der Rechtsprechung 

gleichrangig mit dem Hauptteil der Werbebotschaft erscheinen. Es darf 

nicht dem Zufall überlassen werden, ob ein flüchtiger Leser sie wahr-

nimmt.





plATz 9: Kopf verrenken für‘s Kleingedruckte

Dieser Audi- und VW-Händler versteckt die Verbrauchsangaben  

besonders perfide: Hochkant und winzig an den Seitenrändern –  

bei der normalen Betrachtung sind diese Angaben unauffindbar.





plATz 10: Sehtest erforderlich

Und noch einmal Volkswagen: Wenn das Auffinden und Entziffern der 

Verbrauchsangaben zum Sehtest wird – noch kleiner wäre schon Mikro-

film.



Hintergrund

Als ein vom Bundesamt für Justiz anerkannter Verbraucherschutzverband gehört es zu den 
Aufgaben der DUH, Verbraucherrechte durchzusetzen. Hierzu gehören auch die Verbrauchs-
kennzeichnungsvorschriften bei der Werbung für neue Autos. Wir führen Stichproben zur 
Überprüfung von Produkten im Handel durch und kontrollieren die Einhaltung umwelt- und 
gesundheitsbezogener Produktvorgaben.

Der Automobilbranche ist es naturgemäß ein Dorn im Auge, dass wir auf korrekte Verbrauchs-
angaben bestehen und diese notfalls auch gerichtlich durchsetzen. So erklärte der Zentralver-
band Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) kürzlich in einer Pressemitteilung, es „würden 
abstruse Verstöße wie die Schriftgröße der notwendigen Hinweise oder deren Platzierung in 
einer Anzeige sowie fehlende Hinweise beim Teilen von Artikeln in sozialen Netzwerken ab-
gemahnt“.

Dabei ist gesetzlich ausdrücklich geregelt, dass die Angaben zum Kraftstoffverbrauch und den 
CO2-Emissionen „auch bei flüchtigem Lesen leicht verständlich, gut lesbar und nicht weniger 
hervorgehoben sein [müssen] als der Hauptteil der Werbebotschaft.“ 

Der Verbraucher soll das beworbene Fahrzeug hinsichtlich seiner Umweltauswirkungen schon 
auf den ersten Blick einordnen können.



Dies gilt auch für Werbung im Internet. Dort müssen die Verbrauchs- und Emissionswerte 
gleichzeitig mit den Motorisierungsangaben angezeigt werden und nicht erst auf weiteren 
Seiten nach mehreren Klicks. Dadurch soll das Interesse des  Verbrauchers von vorneherein 
auf umweltfreundliche Fahrzeuge gelenkt werden. Mit den Worten des Oberlandesgerichts 
Oldenburg: „Es kommt dann unter Umständen nicht mehr zu einem Doppelklick auf ein be-
stimmtes Fahrzeug, weil der Verbraucher wegen zu hoher Werte kein Interesse mehr an dem 
betreffenden Pkw hat. Genau dies soll durch die Pflicht, die Angaben gleichzeitig mit den 
Motorisierungsangaben zu machen, erreicht werden.“ (Urteil vom 20. Juli 2012, Az.:  
6 U 72/12).

Dennoch versuchen die Automobilindustrie und der Autohandel mit immer neuen Tricks, dem 
Verbraucher diese für seine Kaufentscheidung wichtigen Informationen entweder gänzlich 
vorzuenthalten, sie im Kleingedruckten zu verstecken oder gar falsche Angaben zu machen.

Damit Sie sich selbst ein Bild machen können, haben wir hier für Sie die TOP TEN der dreis-
testen Verstöße gegen die Kennzeichnungsvorschriften gesammelt.  



Quellenangaben:
Platz 1/Seite 2: www.volkswagen.de 12/2011
Platz 2/Seite 4: Anzeige 08/2013
Platz 3/Seite 6: IAA 2009
Platz 4/Seite 8: IAA 2013
Platz 5/Seite 10: Facebook-Auftritt von VW 10/2014
Platz 6/Seite 12: Facebook-Auftritt von Autohaus Kuhn+Witte 2/2013
Platz 7/Seite 14: www.luxurycarshamburg.de 3/2014
Platz 8/Seite 16: Anzeige 3/2015
Platz 9/Seite 18: Anzeige 1/2008
Platz 10/ Seite 20: Anzeige 9/2014
Fotos: © DUH

Deutsche Umwelthilfe e.V. Bundesgeschäftsstelle Radolfzell

Fritz-Reichle-Ring 4 
78315 Radolfzell 
Tel.: 0 77 32 99 95 - 0 
Fax: 0 77 32 99 95 - 77

E-Mail: info@duh.de 
www.duh.de

Ansprechpartner

Agnes Sauter 
Leiterin Verbraucherschutz 
Tel.: 07732 9995-11  
Mobil: 0175 5724833 
E-Mail: sauter@duh.de

Robert Mathias 
Projektmanager Verbraucherschutz 
Tel.: 07732 9995-67  
E-Mail: mathias@duh.de


